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Vorwort

Klimarecht ist ein neues und sich stetig weiterentwickelndes Rechtsgebiet. Es ist deshalb
für Städte und Gemeinden von hoher praktischer Relevanz. Das Klimaschutzrecht, das
2019 durch das Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) eine Kernregelung erhalten hat, wurde
2024 um das Klimaanpassungsgesetz (KAnG) ergänzt. Landesrechtliche Vorläufergesetze
und -regelungen sowohl im Klimaschutz- als auch im Klimaanpassungsbereich – wie etwa
in Nordrhein-Westfalen – haben sich auf diese bundesrechtlichen Entwicklungen aus-
gewirkt. Mittlerweile kann von der Genese des Rechtsgebiets „Klimarecht“ ausgegangen
werden. Die neuen Bundes- und Landesregelungen schaffen einen Handlungsrahmen für
Städte und Gemeinden und wirken sich, zumindest mittelbar durch ihren Vollzugsauftrag,
finanziell auf Städte und Gemeinden aus. Zugleich wächst der Kanon an kommunalen
klimarechtlichen Regelwerken etwa mit Satzungen im Bereich des Städtebau- und des
Bauordnungsrechts (Stichwort: Schottergärten) an. Übergreifende oder sektorale Regel-
werke wie solche des Raumordnungsrechts, des Wärmeplanungsrechts, des Verkehrsrechts
oder des Rechts der Erneuerbaren Energien sowie des Vergaberechts enthalten ebenfalls
klimarelevante Vorgaben. Welche Spielräume Städten und Kommunen etwa im Bereich
des sektorbezogenen Klimaanpassungsrechts oder der Finanzierung kommunalen Klima-
schutzes und Klimaanpassung eröffnet sind, ist bislang ebenso wenig erörtert, wie die
Bedeutung des Klimarechts für kommunale Unternehmen sowie die Fragen des Rechts-
schutzes in Klimaschutz- und Klimaanpassungsangelegenheiten.
Das Handbuch zeigt die für Städte und Gemeinden relevanten Fragestellungen des
Klimarechts auf und formuliert Handlungsempfehlungen für die kommunale Praxis. Einge-
bettet werden die vielfältigen Anregungen in einen übergeordneten Rechtsrahmen interna-
tionalen und europäischen sowie nationalen Verfassungsrechts. Der Herausgeberin und
dem Herausgeber geht es durchgängig darum, eine wissenschaftlich basierte und zugleich
praxisorientierte Perspektive einzunehmen. Im Handbuch wird der aktuelle Rechtsstand
(Dezember 2025) aufgearbeitet sowie die einschlägige Rechtsprechung und Literatur ver-
arbeitet.
Um dieser Zielsetzung Rechnung zu tragen, wurden renommierte Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler und mit der kommunalen Praxis sehr gut vertraute Autorinnen und
Autoren gewonnen.
Das vorliegende Handbuch erscheint in der noch jungen Reihe „Recht der Städte und
Gemeinden“ des Verlags C.H.Beck. Mit dieser Reihe sollen Juristinnen und Juristen,
Diplom-Verwaltungswirtinnen und Diplom-Verwaltungswirte in Städten, Gemeinden und
Kommunalunternehmen sowie auch die in diesem Bereich beratenden Rechtsanwaltskanz-
leien angesprochen werden. Genauso stehen die in Stadtplanungs-, Architektur- und
Ingenieurbüros tätigen Praktikerinnen und Praktiker und die am Klimarecht interessierten
kommunalen Mandatsträger sowie die Justiz im Fokus dieser Handbuchreihe.
Seitens des Verlags C.H. Beck danken die Herausgeberin und der Herausgeber Herrn
RA Dr. Rolf-Georg Müller, der leider viel zu früh verstorben ist, und Herrn RA Till
Börner für die sorgfältige und engagierte Koordinierung des Werks.

Greifswald/Berlin, im Dezember 2025

Prof. Dr. Sabine Schlacke Dr. Jörg Wagner
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